
No. 52. 1844.

Merſeburgiſehe Blätter.
Herausgegeben von Kobitzſchens Erben.

Achtzehnter Jahrgang. Mittwoch den 25. December.

Es kommt, wie mir angezeigt worden iſt, noch häufig vor, daß Kinder im ſchulpflich
tigen Alter nicht blos an den öffentlichen Luſtbarkeiten in Schänken und Wirthshäuſern Theil
nehmen, ſondern auch in Begleitung älterer Muſiker in den Ortſchaften umherziehen, um in
den Bierſtuben Tanzböden und ſonſt aufzuſpielen. Da dies für die Kinder nur nachthei-
lig ſeyn kann, und den beſtehenden Verordnungen zuwider iſt, ſo bringe ich nachſtehend die
88. 16. und 17. der Verordnung vom 7. Juli c. (Amtsblatt pro 1844 Seite 221.) wie-
derholt und mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß, daß jede Contravention gegen die
darin enthaltenen Beſtimmungen von mir unnachſichtlich wird beſtraft werden.

Merſeburg, den 19. December 1844. Der Königl. Landraths- Amts Verweſer
von Seydewitz.

Verordnung der Königl. Regierung v F Juli c.
16.

Muſiker, welche nur innerhalb eines Umkreiſes von zwei Meilen von ihrem Wohnorte
ihr Gewerbe betreiben wollen, bedürfen dazu keines Gewerbeſcheins, ſondern nur einer poli-
zeilichen Legitimation. Dieſe Legitimationen dürfen nur von den Kreispolizeibehörden er
theilt werden, und müſſen eine genaue Bezeichnung des Bezirks, in welchem ſie hiernach Gül-
tigkeit haben ſollen, durch Benennung der betreffenden Ortſchaften, ſo wie die Namen und
Signalements der Jnhaber enthalten. Wer ohne eine ſolche Legitimation, welche nur auf
1 Jahr ertheilt werden darf, innerhalb zwei Meilen von ſeinem Wohnorte Muſik macht, ver-
fällt in die im Z. 30. des Hauſirregulativs vom 28. April 1824 angedrohte Polizeiſtrafe von
10 Sgr. bis 10 Thlr. welche nach J. 32. l. e. nach vorgängiger Unterſuchung von den resp.
Kreis oder Stadtpolizei-Behörden, in deren Bezirk der Contravenient betroffen iſt, feſtgeſetzt
wird. Wer dagegen in einer weiteren Entfernung als zwei Meilen von ſeinem Wohnorte
Muſik macht, bedarf dazu, ohne Rückſicht darauf ob er beſtellt iſt, eines Gewerbeſcheins, in
deſſen Ermanglung nach Z. 26. J. e. die Jahresſteuer im höchſten Satze nachzuzahlen und
außerdem der vierfache Betrag derſelben als Strafe zu entrichten iſt.

efr. Amtsblatt- Verordnung vom 7. December 1833. Allerhöchſte Kabinets Ordre
vom 14. Oetober 1833.

Jn die den Muſikern von der Kreis -Polizei- Behörde zu ertheilenden Legitimations-
ſcheine für den Gewerbsbetrieb im zweimeiligen Umkreiſe ihres Wohnorts resp. in den Ge
werbeſchein für den Gewerbsbetrieb in einem größeren Bereiche dürfen unter keinen Umſtän-
den Kinder im ſchulpflichtigen Alter, ſey es zum Aufſpielen auf den benachbarten
Dörfern in den Bierſtuben und Tanzböden oder ſonſt, aufgenommen werden.

Ueberhaupt müſſen
S. 17.

ſchulpflichtige Kinder von der Theilnahme an öffentlichen Luſtbarkeiten in Schänken und Wirths-
häuſern entfernt gehalten, und darf ihnen dieſelbe nur unter Aufſicht ihrer Eltern oder ſol-
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cher Perſonen, die deren Stelle bei ihnen vertreten, geſtattet werden. Die Eltern und Ver-
ſorger ſchulpflichtiger Kinder haben zu bedenken, daß die Luſtbarkeiten an öffentlichen Orten, wel
chen ſich Erwachſene oft ſogar zu ihrem Nachtheile hingeben, für Kinder gar nicht veranſtaltet ſind,
und daß die Kinder blos durch die Gegenwart ihrer Eltern oder Verſorger an jenen Orten
nicht vor den üblen Eindrücken bewahrt werden können, welche durch dasjenige, was ſie dort
von Andern ſehen und hören auf ſie gemacht werden.

Die Herren Prediger und Schullehrer werden daher fortfahren, durch Belehrung und Er-
mann dahin zu wirken, daß die Neigung, ſchulpflichtige Kinder an dergleichen Vergnü-
gungen Theil nehmen zu laſſen vermindert, und die gewiſſenhafte Obhut der Erwachſenen
über die Unerwachſenen befördert werde.

Die Herren Landräthe werden ſich aber ebenfalls angelegen ſeyn laſſen, die Ortspolizeibe-
hörden, auch insbeſondere die Schank- und Gaſtwirthe zur ſtrengen Befolgung der denſelben
entweder ſchon ertheilten oder noch zu ertheilenden Jnſtruetionen bei angemeſſener Geld oder
Gefängnißſtrafe anzuhalten. Am wenigſten dürfen aber den Kindern geiſtige Getränke na
mentlich Branntwein verabreicht werden. Jn wiederholten Contraventionsfällen von Sei-
ten der Gaſt und Schankwirthe iſt gegen dieſelben mit Einziehung ihrer Gaſt und Schank-

erechtigkeit zu verfahren. Die Uebertretung der vorerwähnten Vorſchrift bei der Orts Po-
izei und den Umſtänden gemäß bei der landräthlichen Behörde unnachſichtlich zur Anzeige

zu bringen, iſt die Pflicht nicht allein der Polizeibeamten, ſondern überhaupt eines jeden
Gutgeſinnten und insbeſondere der Vorgeſetzten in Kirche und Schule.

Städtiſche Verwaltungs-Angelegenheiten.
Conferenz der Stadtverordneten am 12. December 1844.

1) Die 7 Thlr. 7 Sgr. 8 Pf., um welche die Koſtenrechnung für Einrichtung, Erhal-
n e t brrehen der Badeanſtalt den für 1844 ausgeworfenen Etat überſteigt, wur
en bewilligt.

2) Bereits im Jahre 1833 hat die Geſammteommun den vormals zum Hospital St.
Andrege gehörigen Begräbnißplatz für 165 Thlr. erkauft, allein das Kaufgeld bis jetzt nicht
bezahlt. Die Verſammlung überzeugte ſich von der Nothwendigkeit, die Kaufſumme nebſt Ver
zugszinſen aus der Kämmereikaſſe zu bewilligen.

3) Desgleichen war gegen nunmehrige definitive Verausgabung der der Stadt durch die
Anweſenheit Sr. Majeſtät erwachſenen Koſten, laut vorgelegter Berechnung im Geſammtbe-
trage von 995 Thlr. 19 Sgr. 1 Pf. nichts zu erinnern. Das von wohlwollender Hand
der Commun für dieſen ſpeciellen Zweck zugewendete Geſchenk von 1000 Thlr. hat ſomit zur
e der ſämmtlichen Ausgaben zugereicht, und die Stadt ſelbſt brauchte nicht belaſtet
zu werden.

4) Nach eingeholtem ſachverſtändigen Gutachten haben die ſtädtiſchen Behörden beſchloſ
ſen, von der ferneren Zahlung der bisher von der Commun an den Königl. Fiskus entrich-
teten Jahresrente (250 Thlr.) auf dem Wege des Proceſſes die Stadt zu befreien

5) Die Deputirten beider ſtädtiſchen Behörden hatten vorläufig zwei Petitionen zur Ein-
reichung bei dem nächſten Provinziallandtage in Vorſchlag gebracht. Dieſelben betreffen: 1)
eine den beſtehenden Verhältniſſen mehr entſprechende Vertretung der Städte, nicht blos der
Zahl uach, durch Vermehrung der ſtädtiſchen Abgeordneten, ſondern auch nach dem Umfange
der Wählbarkeit, durch eine Modifikation der jetzt geltenden Wahlgeſetze. 2) eine durchgrei-
fende Reform der gegenwärtigen Steuerverfaſſung in allen ihren Zweigen. Wie bereits
der Magiſtrat, ſo erklärte auch die Verſammlung mit dem Jnhalte beider Petitionen ſich
vollkommen einverſtanden. Jusbeſondere wurde erwähnt, daß das jetzige Steuerſyſtem, in
dem es die ärmeren Klaſſen nicht nur materiell vorzugsweiſe belaſte, ſondern auch, wie die
Erfahrung gelehrt habe, die Sittlichkeit derfelben gefährde, mit vielfachen zeitgemäßen Be
ſtrebungen, wie u, a. mit den Vereinen zur ſittlichen und materiellen Hebung der arbeiten-
den Klaſſen im ſchreiendſten Widerſpruch ſtehe. Noch wurde von Seiten der Verſammlung
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gewünſcht, daß die Bitte um Aufhebung des Cavillerei-Zwangsrechts gegen Entſchädigung
jenen Petitionen hinzugefügt werde.

6) Die Ablöſung des auf den Unterfall zu leiſtenden Lehngeldes 26 Sgr. 3 Pf.
für ein Viertellandes in hieſiger Stadtflur, wird genehmigt.
7) Die Wahl der Mitglieder der nach F. 14. des Kommunal Steuerregulativs zu bil-

denden Abſchätzungs- Kommiſſion für das nächſte Jahr geſchah in vorſchriftsmäßiger Weiſe.
8) Dem Mitbeſitzer der Dammmühle, Herrn Uhlig aus Oberbeunga, wird das nachge

ſuchte Bürgerrecht gewährt.
9) An Reviſionskoſten, die Kämmerei- und die Sparkaſſen Rechnungen betreffend, wur-

den 5 Thlr. 5 Sgr. Pf. und resp. 5 Thlr. 27 Sgr. 6 Pf. außer dem Etat geneh-
migt; desgleichen Kenntniß genommen von dem abſchriftlich vorgelegten Protokoll über die
außerordentliche Reviſion der Sparkaſſe durch den Herrn Verweſer des landräthlichen Amtes.

10) Nachdem durch die Verhandlungen Behufs der Einrichtung einer allgemeinen Turn
anſtalt für die geſammte männliche Schuljugend zwiſchen den Deputirten der ſtädtiſchen Be
hörden und dem Vorſtande des hieſigen Domgymnaſiums die nöthigen Vorfragen erledigt
ſind (worüber das Nähere ſpäterhin ausführlich mitgetheilt werden wird), zeigt der Magiſtrat
der Verſammlung an, daß ſeitens der genannten gemiſchten Deputation der ſo genannte Jrr-
garten, das Jnnere der Sixtikirche und der zwiſchen dieſen beiden mitten inne liegende Rah-
menberg zum Turnplatze deſignirt worden ſind. Die beabſichtigte Mitbenutzung des Rah
menbergs und die deshalb wünſchenswerthe Verlegung des dort aufgeſtellten Tuchmacher Rah
mens nach einem anderen geeigneten Platze, veranlaßte die Verſammlung, mit ihrer Zuſtim
mung zu den Deputationsbeſchlüſſen vorläufig noch zurück zu halten, bis dieſer Punkt noch
näher erörtert und namentlich dem Tuchmachergewerke ein paſſender Rahmenplatz angewie
ſen werden könne.

11) Die Verſammlung beſchloß, bei dem Reſeripte der Königl. Regierung vom 25. v. M.,
nach welchem den Stadtverordneten bei der bisher vom Magiſtrate ausſchließlich geübten Colla
tur von Stipendien eine Mitwirkung auch fernerhin nicht zuſtehe, ſich vorläufig zu beruhigen.

12) Es wird nach mehrſeitiger Erwägung des betreffenden Gegenſtandes der einſtimmigeBeſchluß gefaßt, den Magiſtrat zu erſuchen derſelbe möge höhern Orts die nachdrücklichſe

Bitte einlegen, daß es dem neuzubeſtellenden Kreislandrathe zur Bedingung gemacht werde,
nicht nur das landräthliche Büreau hier in Merſeburg zu belaſſen, ſondern auch ſeinen Wohn
ſitz hier zu nehmen.

Die Redactions-Deputation.

Da n E.Auch dießmal wieder hat der Verein edler Frauen, deſſen Wohlthätigkeit für die ſtillen
Armen unſrer Stadt bekannt genug iſt, dieſen ſchönen Sinn durch die ebenſo angemeſſenen
als reichlichen Geſchenke bewährt, welche den einhundert und zwanzig Kindern, von welchen
unſre Bewahranſtalt dermalen benutzt wird, am heutigen Tage auf eine anſprechend feſtliche
Weiſe gemacht worden ſind. Unſre Erkenntlichkeit dafür drängt uns den innigen Dank
für dieſe Beweiſe der Liebe, an dieſem Tage noch, gegen die verehrten Geberinnen und gegen
alle diejenigen, von welchen ſie dabei unterſtützt worden ſind, laut auszuſprechen. Wir ſind
gewiß, daß wir dieß thun auch aus der Seele der Eltern, welche ſich heute durch die ihren
Kindern bereitete Chriſtfreude ſelbſt neu beglückt fühlen. Und ebenſo leiſtet das Beiſpiel
dieſes unter uns ſich regenden Sinnes wahrer Menſchenliebe uns ſichere Bürgſchaft, daß
auch im nächſten Jahre unſerer Bewahranſtalt die anderweite Unterſtützung nicht fehlen wird,
deren ſie fortwährend bedarf, und durch welche ſie bisher unter Gottes Segen beſtanden hat.
So walte der Allgütige ferner über ihr und allen ihren Beförderern, gleichwie Er gewaltet
hat in dem zu Ende gehenden Jahre! Merſeburg, den 23. December 1844.

Jm Namen des Vor ſtange Kinder-Bewahranſtalt.
t eißs.
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Neuer Produetenhandel.
Aus den Tropenländern namentlich von

den Küſten Südamerikas und Oſtafrikas wird
bekanntlich Vogelmiſt in Maſſen nach Europa
geſchafft, und dieſes wirklich rohe Naturpro-
duet bildet gegenwärtig einen nicht unbedeuten
den Handelsartikel. Ein anderes ebenfalls
rohes Naturproduct, das Eis beſchäftigt in
Nordamerika, namentlich an den großen Seen
Tauſende von Menſchen und iſt ein Gegen
ſtand bedeutender Handelsſpekulationen gewor-
den. An den Seen befinden ſich koloſſale Eis-
häuſer, die mit doppelten Wänden verſehen
ſind. Der Zwiſchenraum zwiſchen dieſen Wän-
den, der in der Regel 2 Fuß breit iſt, wird mit
Sägeſpähnen ausgefüllt, durch welche weder
Luft noch Wärme dringen. Jn dieſen Gebäu-
den wird das geſammelte Eis, das man mit
beſonderen dem Pfluge ähnlichen und von
Pferden gezogenen Jnſtrumenten ausſchneidet,
aufgehäuft und gewöhnlich beträgt die Erndte
an 200,000 Tonnen. Sorgfältig in Säge-
ſpähnen verpackt, wird nun dieſes Produkt des
kalten Nordens nach Oſt und Weſtindien, auch
nach England geſandt. Boſton iſt der Haupt
platz des Eishandels und wie ergiebig derſelbe
ſein muß, geht ſchon daraus hervor, daß man
von jedem Eishauſe eine Eiſenbahn bis zur
Hauptbahn angelegt hat, um die erſtarrte Waare
ſo ſchnell wie möglich zu befördern. So ſind
Vogelmiſt und Eis Gegenſtände der Spekula-
tion geworden, und wie die Spanier in frühe-
ren Jahrhunderten auf ihre Silberflotte ſtolz
waren, ſo können ſich jetzt die Engländer ihrer
Miſt, die Nordamerikaner ihrer Eisflotte rüh
men.

Aus Saphir's Vorleſungen.
„Die Welt geht einmal durch drei Enzen

unter,“ ſagte Saphir in einer ſeiner Vorleſun-
gen „die diplomatiſche durch Conferenz die
induſtrielle durch Differenz, das Volk durch
Jndifferenz.“ Ja Saphir trifft doch noch mit
manchem Witzblicke. Man kann es unter den
jetzigen Umſtänden nur loben, daß man ihm
die politiſchen Witze nicht verleidet hat. Sie
wurden am Meiſten beklatſcht. Jn ſeinem
Frag und Antwortſpiele kamen ſehr viel zwerg
fellerſchütternde Schläge vor, z. B.: „Worin
gleichen ſich Bücher und Beamte?“ „Man
ſtellt die am Höchſten welche man am wenig-

ſten brauchen kann. „Warum iſt die con
ſtitutionelle Verfaſſung eine göttliche Einrich
tung „Gott befahl dem Nogh, in der Arche
Kammern zu machen. „Was iſt für ein
Unterſchied zwiſchen Lichtern und Frauen
„Die erſteren brennen für Den, der ſie putzt,
die letzteren brennen oft für einen Andern, als
für Den, der ſie putzt.“ „Die deutſche Ein
heit iſt wie eine arithmetiſche Eins. Jeder
hängt, um ſie zu vermehren, noch eine Null
daran, ſo entſtehen 10,000,000 Einheiten, aber
keine Einheit. Es iſt mit der deutſchen Ein-
heit wie mit dem Halleſchen Thore in Berlin,
es fih überall hin, nicht nur nach Halle“
u. f. w.

Gebet Kaiſer Joſeph des Zweiten.
Ewiges Weſen! Du biſt ganz Duldung

und Liebe, Deine Sonne ſcheint dem Chri-
ſten wie dem Gottesläugner, Dein Regen
befruchtet die Felder der Jrrenden, wie jene des
Rechtgläubigen, und der Keim zu jeder Tugend
liegt auch in dem Herzen der Haiden. Du lehrſt
mich alſo, ewiges Weſen, Duldung und Liebe,

lehrſt mich, daß Verſchiedenheit der Meinun-
gen Dich nicht abhalten, ein wohlthätiger Va-
ter aller Menſchen zu ſeyn. Und ich, Dein Ge-
ſchöpf, ſoll weniger duldend ſeyn? Soll nicht
zugeben, daß jeder meiner Unterthanen Dich
nach ſeiner Art anbete? Soll die verfolgen, die
anders denken, als ich und Jrrende durchs
Schwerdt bekehren Nein allmächtiges, mit
Deiner Liebe umfaſſendes Weſen! Dies ſei weit
von mir! Jch will Dir gleichen, ſo weit ein
Geſchöpf Dir gleichen kann, ich will dul-
dend ſeyn, wie Du! Von nun an ſey aller
Gewiſſenszwang in meinen Staaten aufgeho-
ben. Wo iſt eine Religion, die nicht die Tu-
gendlieben, nicht das Laſter verabſcheuen lehrte?
Jede ſei alſo von mir tolerirt Jeder bete Dich,
ewiges Weſen, nach der Art an, die ihm die
beſte dünkt. Verdienen Jrrthümer des Ver-
ſtandes die Verbannung aus der Geſellſchaft
Jſt Strenge wohl das Mittel, die Gemüther
u gewinnen und Jrrende zu bekehren Zerriſ-n ſeyen von nun an die ſchändlichen Ketten

der Jntoleranz! Dafür vereinige das ſüße Band
der Duldung und Bruderliebe meine Untertha
nen auf immer. Jch weiß, daß ich der Schwie-
rigkeiten viele werde zu überwinden haben.
Verlaß mich alſo nicht mit Deiner Macht Stärke

m
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mich mit Deiner Liebe ewiges unerklärbares
Weſen, auf daß ich alle dieſe Hinderniſſe glück
lich überſteige, und daß das Geſetz unſers gött-
lichen Lehrers, welches kein anderes, als Dul-
dung und Liebe iſt, durch mich erfüllt werde l

Duldung in Glaubensſachen.
Aus einer bald nach dem dreißigjährigen

Kriege gehaltenen Predigt des M. Johannes zu
Zörbig theilt das Magdeburger Wochenblatt
Folgendes mit: „Jhr meine Geliebten, das
Städtlein Zippel- Zörbig hat drei Thore. Ja,
drei Thore hat das Städtlein Zippel- Zörbig
das wiſſet ihr Alle wohl. Nun ſehet, es mag
Einer eingehen zum Halliſchen, der Andere zum
Leipziger der Dritte zum Hayde-Thore: die
kommen endlich doch auf dem Markte Alle zu-
ſammen. Alſo iſt es mit den drei Religionen
auch bewandt. Lutheriſche, Calviniſche und
Katholiſche werden doch endlich einander Alle
im Himmel antreffen.“

Die Entſtehung des Bartes.
Die neue franzöſiſche Mode, ſich den Bart

ganz ſtehen zu laſſen, dankt dem Opernſänger
Saintfoy ihren Urſprung. Derſelbe war ei-
nem Juden viel Geld ſchuldig und wurde oft
von ihm überlaufen. Eines Morgens kam der
Gläubiger zu Saintfoy, als derſelbe von einem
Barbier eben ganzeingeſeift war. Höflich fragte
der Schuldner ſeinen Gläubiger, ob er nicht
die Güte haben wollte, wenigſtens ſo lange zu
warten, bis er raſirt ſey, dann werde er ſofort
ihn befriedigen. Der Gläubiger, froh der Aus-
ſicht, ſein Geld zu erhalten, geſtand ihm dieſe
kurze Friſt ſehr gern zu. „Nun denn, mein
Herr, Sie ſind mein Zeuge,“ ſo ſprach der Sän-
ger zu ſeinem Barbier, „der Herr wird warten
mit der Bezahlung, bis ich mir den Bart ab-
nehmen laſſe.“ Hiermit ſtand er auf, wuſch
ſich die Seife ab, und der Gläubiger war ge-
prellt. Der Bart ſtand aber dem jungen Manne
ſo wohl, daß die Mode, ihn ſo zu tragen, ſich
bald ziemlich allgemein über Frankreich verbrei-
tete.

Räthſel.Jch Tochter eines Strafewerthen
Bin unglücksvoller noch als er;
Mein Loos iſt hart. Ich trüge ſehr,

Vermengt mit reicheren Gefährten.
Wenn ich ans Licht gezogen werde,
Verläßt bald mein Erzeuger mich,
Und denkt nie wieder väterlich.
Mich liebet Niemand auf der Erde,
Wer mich erkannte, meidet mich,
Und ſucht mich weiter fortzuſchaffen.
Die ganze Welt, o fürchterlich!
Jſt gleichſam gegen mich in Waffen
Beherbergt einer mich aus Huld,
So hat mein Ausfehn ihn gewonnen.
Ward meine Prüfung kaum begonnen,
Erröth' ich ob des Vaters Schuld.
Jch täuſche hier und dort im Stillen,
Unſchuldig trotzend dem Verbot
Ach, und verwirke wider Willen,
Des Vaters Unglück oder Tod.

Auflöſung des r vorigen Stück:
egweiſer.

Am lIſten Weihnachtsfeiertage predigen in der
Schloß- u. Domkirche: Vorm. Herr Superintendent

Frobenius Nachm. Herr Diac. Langer.
Stadtkirche: Vorm. Herr Senior Heydenreich;

Nachm. Herr Diac. Schellbach.
Neumarktskirche: Herr Paſtor Triebel.
Altenburger Kirche: Herr Paſtor Wallenburg.
Am 2ten Weihnachtsfeiertage predigen in der
Schloß- u. Domkirche: Vorm. Hr. Diac. Langer;

Nachm. Herr Cand. Schinke.
Stadtkirche: Vorm. Herr Diaconus Schellbach;

Nachm. Herr Cand. Bäßler.
Neumarktskirche: Herr Paſtor Triebel.
Altenburger Kirche: Herr Paſtor Wallenburg.

Künftigen Sonntag predigen in der
Schloß- und Domkirche: Vorm. Hr. Adj. Backs;

Nachm. Herr Cand. Ulrich.
Stadtkirche: Vorm. Herr Senior Heydenreich;

Rachm. Herr Diac. Schellbach.
Neumarktskirche: Herr Paſtor Triebel.
Altenburger Kirche: Herr Paſtor Wallenburg.

Kirchennachr. voriger Woche: (Merſeburg.)
Dom. Vacat.
Stadt. Geboren: dem Handarbeiter Bielig eine

Tochter dem Kupferſchmidtmeiſter Wiegand en. eine Toch-
ter dem Weißbäckermeiſter Daute ein Sohn dem herr
ſchaftlichen Kutſcher Richter ein Sohn. Getrauet:
der Nagelſchmidtmeiſter Buſchmann mit J. M. Werner von
hier der Apotheker, Magiſtrats Aſſeſſor und Kirchenvor-
ſteher Hahn mit Jgfr. C. L. Stock von hier. Geſtor-
ben: die hinterl. Wittwe des Bürgers und Hausbeſitzers
Häßler, im 70. Jahre, an Altersſchwäche die hinterl. Wittwe
des Mühlburſchen Völkner, im 79. Jahre, am Schlag
die hinterl. Wittwe des Cantor Hausherr zu Lieskau, im
64. Jahre, an Altersſchwäche.

Neumarkt. P aeat.
Altenburg. Geboren: dem Bürger und Nagel-

ſchmiedemeiſter Schmieder eine Tochter. Getrauet: der
Mehlhändler Patzſchke mit Jgfr. J. R. C. Büttner von hier.
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Marktpreiſe der letzten Woche.
Thlr. ſgr. pf. Ehlr. ſgr.) pf. Thlr. ſgr. pf. Thlr. ſgr. pf-

Weizen 1 15 bis 122 6 Gerſte. 27 6 bis 1 2) 6

Bekanntmachungen.
(1481) Bekanntmachung. Es iſt uns von der höhern Behörde ein Verzeichniß

der Länder Städte und Perſonen welche die Gewerbe Ausſtellung der deutſchen Bundes-
und Zollvereins- Staaten in Berlin im Sommer 1844 beſchickt haben zugefertigt worden.

Wem es von Jnterreſſe iſt von dieſem Verzeichniſſe Einſicht zu nehmen, dem wird daſ-
ſelbe in unſerem Sekretariate gern vorgelegt werden.

Merſeburg, den 8 December 1844.

er Mag r a t.
(1492) Bekanntmachung. Am 17. d. M. iſt an der Frohnveſte ein kleiner Schlüſ-

ſel gefunden worden welcher von dem ſich legitimirenden Eigenthümer im Polizei Büreau
in Empfang genommen werden kann. Merſeburg, den 19. December 1844.

Der Mag t ſt er a t.
(1477) Entrepriſe.Da dem, über Anlieferung der Bruchſteine zur hieſigen Saline pro 1845 bis inel. 1847

im Termine am 30. Oetober c. abgegebenen Mindeſtgebote, Höhern Orts der Zuſchlag nicht
ertheilt, vielmehr angeordnet iſt, dieſe Lieferung nochmals auf dem Wege der Submiſſion
auszubieten, ſo haben wir dazu unter Beibehaltung der Bedingungen einen Termin auf

den 13. Jannar k. J.aunberaumt, an welchem Tage, Vormittags 11 Uhr die eingegangenen Submiſſionen an Salz-
Amtsſtelle eröffnet werden ſollen. Die Submiſſions- Offerten ſind verſiegelt mit der Bezeich
nung, „Sub miſſion wegen Bruchſteinlieferung,“ bis zum 12. Januar portofrei
bei uns einzureichen.

Dürrenberg, den 13. December 1844.
Königlich Preußiſches Salz-Amt.

(1479) Baumfrevel.Jn der Mitte des vorigen Monats ſind in der neuen Obſtpflanzung des Ritterguts Tra
garth, hinter dem Ritterguts Garten neben dem Felde des Gottfried Ködel, vierzehn jungen
Obſtbäumen auf frevelhafte Weiſe die Kronen abgeſchnitten worden.

Demjenigen, welcher den Thäter dergeſtalt beſtimmt bezeichnet, daß derſelbe zur Unter
ſuchung und Strafe gezogen werden kann, wird hierdurch eine Belohnung von zehn Thaler
ugeſichert.s Merſeburg, den 14. December 1844.

Patrimonial- Gericht Tragarth.
Hunger.

(1480) Vor annemachun d Jn Bezug auf die durch die öffentlichen Anzeiger von
der Königlichen Jntendantur des IV. Armee- Corps erlaſſene Bekanntmachung mache ich
diejenigen Feldbeſitzer, welche ihre Producte an Roggen, Hafer, Heu und Stroh in die Ma-
gazine resp. zu Weißenfels oder Merſeburg verkaufen wollen, noch beſonders darauf auf-
merkſam, daß ſich dieſelben ſelbſt und ohne Zwiſchenhändler an den Unterzeichneten wenden
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können und verſichert ſeyn dürfen, daß gute, magazinmäßige Waare angenommen und nach
marktgültigen Preiſen ſofort bezahlt wird.Diejenigen welchen Merſeburg bequemer liegt, können ſich auch an den dortigen De-

potmagazin Rendanten Herrn Clauß wenden. e
Weißenfels, den 16. December 1844.

F. Meyer, Königl. Magazin Rendant.

(1488) Auction.Auf Verfügung Königl. Wohllöblicher Gerichts Commiſſion hier ſoll Dienstag den
31. December er. Vormittags 10 Uhr

ein neuer zweiſpänniger Rüſtwagen mit eiſernen Achſen,
2) ein Hamburger Wagen,

in der Nähe meines Haufes an den Meiſtbietenden gegen ſofortige Zahlung verkauft werden.

Lützen den 20. December 1844. Krüger, Auct.
(1464) Verkauf. Ein neues polirtes Sopha, ein neues Schreibebüreau ebenfalls

polirt, beide von birkenem Holz, ſo wie ein ſchöner Schreibeſeeretair mit Aufſatz, ſtehen we
gen Mangel an Raum von jetzt ab zu verkaufen.

Merſeburg, den 16. December 1844. Ernſt Heber, wohnhaft am Markte.

(1487) Vermiethung.Ein Laden, zu jedem Handelsgeſchäft paſſend in der beſten Lage am Markt, nebſt
Hinterſtübchen großer Wohnſtube nebſt Kammer, verſchloſſenem Vorſaal, Küche, Speiſe-
kammer und allen ſonſtigen Bequemlichkeiten, iſt billig zu vermiethen und zum erſten April
1845 zu beziehen. Das Nähere im Hauſe Nr. 76. am Markt.

(1489) Logis-Vermiethung. Zwei Logis nebſt Küchen, Kammer, Bodenraum,
zu welchen Garten mit abgelaſſen werden kann, ſind in der Vorſtadt Neumarkt zu vermiethen
und kann das eine ſogleich, das andere zu Oſtern bezogen werden.

Fleiſchermeiſter Thiemer.
(1478) Anzeige. Die vom Paſt. Wallmann und vom Diac. Wölbling am Miſ-

ſionsfeſte zu Frankleben gehaltene Predigt und Rede ſind beide zuſammen für 13 Sgr. zu
haben beim Vuchbinder Herrn Volkmann in der Burgſtraße.

(1439) Anzeige. Es ſind bei dem Kohlenwerke des Ritterguts Döllnitz noch
große Vorräthe von Kohlenſteinen vorhanden, und es ſoll deshalb der jetzt beſtehende wohl
feile Preis im Laufe dieſes Monats noch fortbeſtehen.

Döllnitz, den 9. December 1844.

(1491) Bekanntmachung. Jch mache hiermit bekannt, daß ich eine Jagd Haaſen
erhalten habe der Preis eines geſtreiften Haaſen beträgt 10 Silbergroſchen.

Kürſchnermeiſter Hermenthal in der DOelgrube.

(1436) Louis Naumann in Merseburg
neben dem Gaſthaus zum goldenen Arm

empfiehlt zum bevorſtehenden Weihnachtsfeſte:
feine Bijouterien, alle Arten der feinſten Parfümerien und Toilettenſeifen.
Shawls, Tücher, Schlipſe, Cravatten und Jaromir in verſchiedenen Stoffen.
Feine Herreuwäſche, als: CEhemiſetts, Halskragen und Handmanſchetten;
Handſchuhe in Glacé, Seide und Baumwolle für Damen, Herren und Kinder,
Beinkleiderträger und Uhrſchnuren, Brieftaſchen, Notizbücher, Cigar-

EGCee
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ren-Etuis mit und ohne Stickerei, Damentaſchen von Roßhaaren, Kopf
Kleider-, Zahn- und Nagelbürſten, alle Arten Kämme in Horn, Elfenbein
und Schildkrot, Geldbörſen in Seide und Baumwolle, ſo wie noch viele andere
Gegenſtände, welche ſich zu Weihnachtsgeſchenken eignen.

Regenschirme
in großer Auswahl von 20 Silbergroſchen an bis 54 Thaler.

Lager echter Havanng und Bremer Cigarren, Canaſter und Portorico in
Rollen, Pariſer und Holländiſchen Schnupfiabak, empfiehlt

Louis Naumann

(1490) Verloren.Vergangene Mittwoch als den 18. December iſt ein Kettenhund abhanden gekommen,
derſelbe iſt weiß mit gelben Flecken und hat einen Stutzſchwanz, auch trägt er ein ledernes
Halsband mit einem Ring demjenigen, dem er zugelaufen iſt, ſoll beim Abliefern Futter-
geld und eine gute Belohnung erſtattet werden.

J. Ch. Müller, Frachtfuhrmann.
(1483) Abhanden gekommener Hund. Vergangenen Montag iſt ein ſchwar-

zer Jagdhund ohne Abzeichen, auf den Namen Bleck hörend, abhanden gekommen wer den
ſelben im Hauſe Nr. 759. in der Altenburg abliefert, erhält Einen Thaler.

(4486) Zugelaufene Gans. Bei Carl Mansfeld in Treipan iſt eine Gans
de le und kann gegen Erſtattung der Futterungskoſten und Jnſertionsgebühren abge

olt werden.
(1484) Concert Anzeige. Den 25. und 26. December, als den Iſten und 2ten

Weihnachtsfeiertag, findet im Saale des Bürgergartens Concert ſtatt. Anfang 3 Uhr

Nachmittags. J. F. Braun.(1485) Einladung. Donnerstag den 26. December, als den 2ten Weihnachts
feiertag, und Tags darauf, Freitag den 27. December findet im Bürgergarten Tanzmuſik
ſtatt. Anfang 64 Uhr.

Merſeburg, den 20. December 1844. F. Sobbe.
(1482) Einladung an die Mitglieder des landwirthſchaftlichen Vereins

für den Kreis Merſeburg.
Zu der auf den 17. Januar künftigen Jahres Vormittägs 10 Uhr im Fiſchhauſe hier-

ſelbſt ſtattfindenden Verſammlung des hieſigen landwirthſchaftlichen Vereines werden die ge-
ehrten Herren Vereinsmitglieder hierdurch mit dem ergebenſten Bemerken eingeladen, daß bei
dieſer Verſammlung die Wahl der Directions- Mitglieder für das Jahr 1845 vorgenommen
werden ſoll, und daß zur Zeit folgende Vorträge

1) über die Anwendbarkeit und Vortheile der Erddüngung,
2) über das Befallen des Weizens,

angemeldet ſind.
Merſeburg, den 17. December 1844.

Die Direction des landwirthſchaftlichen Vereins.
n SP Wegen des auf künftige Mittwoch fallenden Neuſahrstags erſucht die Unterzeich-

nete ganz ergebenſt, die etwa für das nächſte Stück dieſer Blätter beſtimmten Vekanntma-
chungen e. ſpäteſtens bis Sonnabend Abend gefälligſt einſenden zu wollen.

Die Redaction.
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